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Fertigungsmechaniker/-in 
AO von 08/2013 

 
Abschlussprüfung Teil 1 
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres  
stattfinden. 
 
(2) Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in dem Ausbildungsrahmenplan für die 
ersten drei Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten so-
wie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist. 
 
(3) Teil 1 der Abschlussprüfung besteht aus dem Prüfungsbereich Herstellen einer funktions-
fähigen Baugruppe. 
 
(4) Für den Prüfungsbereich Herstellen einer funktionsfähigen Baugruppe bestehen folgende 
Vorgaben: 
 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
a) Informationen zu beschaffen, technische Unterlagen auszuwählen, zu bewerten und 

anzuwenden, 
b) Arbeitsabläufe unter Beachtung technologischer Vorgaben zu planen, technologische 

Kennwerte zu ermitteln, erforderliche Berechnungen durchzuführen, Arbeitsmittel 
auszuwählen und anzuwenden, 

c) Werkstoffeigenschaften und deren Veränderungen zu beurteilen, 
d) Fertigungsverfahren auszuwählen, Bauteile manuell und maschinell zu bearbeiten, 
e) Bauteile zu Baugruppen zu montieren, funktionsgerecht auszurichten, zu befestigen 

und zu sichern, Funktionen zu überprüfen, 
f) Prüfverfahren und Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden, Ergebnisse zu  

dokumentieren und zu bewerten, 
g) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und den Umweltschutz zu  

berücksichtigen; 
 
2. der Prüfling soll ein Prüfungsstück anfertigen und darauf bezogene Aufgaben schriftlich 
bearbeiten; 
 
3. die Prüfungszeit beträgt insgesamt acht Stunden. Dabei entfallen auf die Anfertigung 
des Prüfungsstücks sechseinhalb Stunden und auf die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben 
90 Minuten. 
 
Abschlussprüfung Teil 2 
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in dem Ausbildungsrahmenplan aufgeführ-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu ver-
mittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 
 
 
 

    Erläuterungen zum Prüfungsverfahren 

Stand: 18. Oktober 2017 (AO) 
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Teil 2 der Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
1. Montageauftrag, 
2. Auftrags- und Funktionsanalyse  (120 Minuten) 
3. Montagetechnik     (120 Minuten) 
4. Wirtschafts- und Sozialkunde.  (  60 Minuten) 
 
Arbeitsauftrag 
Für den Prüfungsbereich Montageauftrag bestehen folgende Vorgaben: 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, 
a) Art und Umfang von Montageaufträgen zu klären, spezifische Leistungen  

festzustellen, Informationen für die Auftragsabwicklung zu beschaffen, 
b) Informationen für die Auftragsabwicklung auszuwerten und zu nutzen,  

sicherheitsrelevante Vorgaben zu beachten, Auftragsdurchführung unter Berücksich-
tigung betrieblicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte zu planen, mit 
vor- und nachgelagerten Bereichen abzustimmen sowie zu dokumentieren, 

c) Montageaufträge unter Berücksichtigung von Aspekten zur Arbeitssicherheit, zum 
Umweltschutz sowie Terminvorgaben durchzuführen, betriebliche Qualitätssiche-
rungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anzuwenden, Ursachen von Qualitätsab-
weichungen festzustellen, Korrekturmaßnahmen einzuleiten und zu dokumentieren, 
Materialfluss sicherzustellen, 

d) Prüfverfahren und Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden, Einsatzfähigkeit von 
Prüfmitteln festzustellen, Prüfpläne und betriebliche Prüfvorschriften anzuwenden, 
Arbeitsergebnisse zu kontrollieren, zu beurteilen und zu dokumentieren, Auftragsab-
läufe zu bewerten und zu dokumentieren; 

 
2. Prüfungsvariante 1 
a) der Prüfling soll einen betrieblichen Auftrag durchführen, mit praxisbezogenen Unterlagen 
dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch führen; 
dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung des betrieblichen Auftrages die 
Aufgabenstellung einschließlich eines geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung 
vorzulegen, 
 
b) die Prüfungszeit für die Durchführung des betrieblichen Auftrages einschließlich  
Dokumentation beträgt sechseinhalb Stunden, für das auftragsbezogene Fachgespräch 
höchstens 30 Minuten; 
 
3. Prüfungsvariante 2 
a) der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die einem betrieblichen Auftrag entspricht, vorberei-
ten, durchführen, nachbereiten und mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren 
sowie dazu ein situatives Fachgespräch führen, 
 
b) die Prüfungszeit für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Arbeitsaufga-
be einschließlich Dokumentation beträgt insgesamt sieben Stunden; dabei entfallen 
auf die Durchführung der Arbeitsaufgabe zweieinhalb Stunden sowie innerhalb 
dieser Zeit auf das situative Fachgespräch höchstens 20 Minuten. 
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Gewichtungs- und Bestehensregelungen 
Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Herstellen einer funktionsfähigen Baugruppe    40 Prozent, 
2. Montageauftrag        30 Prozent, 
3. Auftrags- und Funktionsanalyse      10 Prozent, 
4. Montagetechnik        10 Prozent, 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde      10 Prozent. 
 
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens „ausrei-
chend“, 
2. im Prüfungsbereich Montageauftrag mit mindestens „ausreichend“, 
3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens „ausreichend“, 
4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
mindestens „ausreichend“ und 
5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“ 
bewertet worden sind. 
 

Mündliche Ergänzungsprüfung 
Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der in Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
schlechter als „ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche, Auftrags- und Funktionsanalyse, 
Montagetechnik oder Wirtschafts- und Sozialkunde, durch eine mündliche Prüfung von etwa 
15 Minuten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben 
kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Er-
gebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewich-
ten. 
 
Weitere Details 
Dem Prüfungsteilnehmer soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prü-
fung mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber 
erhält der Prüfungsteilnehmer eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die 
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen 
werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und dem Prüfungsteil-
nehmer mitzuteilen. Die weiteren Unterlagen (Zeugnis, Ergebnismitteilung usw.) werden von 
der IHK zugesandt. 
 
Diese Erläuterungen fassen die Prüfungsregelungen aus der zurzeit gültigen Ausbildungs-
ordnung zusammen. Sie ersetzen die Ausbildungsordnung nicht.  
 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 
Notenspiegel: 
 

            100 – 92 Punkte = Note 1 =  sehr gut   unter 67 – 50 Punkte = Note 4 =  ausreichend 
     unter 92 – 81 Punkte = Note 2 =  gut    unter 50 – 30 Punkte = Note 5 =  mangelhaft 
     unter 81 – 67 Punkte = Note 3 =  befriedigend     unter 30 –   0 Punkte = Note 6 =  ungenügend 


